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Artikel 1 Zweck  
 
Die Erhebung der Kurtaxe hat zum Zweck, die Finanzierung der im Zusammenhang 
mit dem Tourismus stehenden Aufgaben des Verkehrsvereins teilweise zu decken. 
 
 
Artikel 2 Grundsatz  
 
1Gast im Sinne dieser Verordnung ist jede übernachtende Person ohne gesetzlichen 
Wohnsitz in Wassen. 
 
2Die Kurtaxe wird pro Logiernacht des Gastes in der ganzen Gemeinde und 
während des ganzen Jahres erhoben. 
 
  
Artikel 3 Ausnahmen  
 
Von der Entrichtung der Kurtaxe sind befreit: 

a) Kinder unter 12 Jahren; 
b) Militär- und Zivilschutzpersonen; 
c) Personen, die in Wassen vorübergehend ihrem Beruf 

nachgehen, ohne Wohnsitz zu begründen; 
d) Personen mit primärem steuerrechtlichen Wohnsitz in Wassen 

sowie deren Angehörige und persönlichen Gäste, sofern sie 
unentgeltlich in Wassen übernachten; 

e) Pensionäre von Altersheimen und –Unterkünften. 
 
 
Artikel 4 Organisation 
 
1Zur Durchführung dieser Verordnung wird durch den Gemeinderat eine gemischte 
Kurtaxenkommission von fünf Mitgliedern gewählt. Der Gemeinderat Wassen ist mit 
drei und der Vorstand des Verkehrsvereins Wassen mit zwei Mitgliedern vertreten.  
 
2Die Anträge der Kommission sind dem Gemeinderat zum Entscheid vorzulegen. 
 
3Die Kurtaxenkommission konstituiert sich mittels des Organisations-Reglements 
selber. 
 
 
Artikel 5 Kurtaxe 
 
1Die Kurtaxe wird im ganzen Gemeindegebiet Wassen und Meien erhoben.  
  
2Sie beträgt pro Person und Logiernacht: 

a) Fr. 1.00 in Hotels und Gasthäusern, in Ferienhäusern, Ferien-
wohnungen und Privatzimmern; 

b) Fr. 0.50 in Massenlagern, Ferienheimen, SAC-Hütten und der-
gleichen. 
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Artikel 6 Kurtaxenpauschale 
 
1Eigentümer oder ganzjährige Mieter von Ferienhäusern oder Ferienwohnungen 
ohne gesetzlichen Wohnsitz in Wassen, erfüllen ihre Kurtaxenpflicht durch die 
Entrichtung einer Jahrespauschale. Mit dieser Pauschale ist auch die Kurtaxenpflicht 
des Ehegatten und von Verwandten in auf- und absteigender Linie abgegolten.  
  
2Die Kurtaxenpauschale beträgt einheitlich Fr. 150.00. 
 
 
Artikel 7 Rechnungsstelle  
 
Der Gemeinderat kann als Rechnungsstelle die Gemeindeverwaltung oder die unter 
Art. 4 aufgeführte Kommission bestimmen. 
 
 
Artikel 8 Inkasso  
 
1Der Logisgeber ist verpflichtet, die Kurtaxe dem Gast in Rechnung zu stellen, sie 
einzuziehen und als fremdes, anvertrautes Gut zu verwalten und darüber Rechnung 
zu führen. Er ist dafür persönlich haftbar. 
 
2Die schriftliche Einforderung der Übernachtungszahlen erfolgt mittels einheitlichen 
Formulars durch die Rechnungsstelle. Es sind jeweils die Zeitperioden vom 01.01. 
bis 30.06. und vom 01.07. bis 31.12. zu melden. 
 
3Die Rechnungsstelle stellt aufgrund der gemeldeten Übernachtungszahlen 
Rechnung an den Logisgeber. 
 
4Für Logisgeber, die der Abrechnungspflicht nicht oder unvollständig nachkommen, 
setzt der Gemeinderat die Kurtaxe und Zahlungsfrist fest.  
 
 
Artikel 9 Verwendung  
 
Die Kurtaxengelder sind ausschliesslich zur Hebung und Förderung des Standortes 
Wassen und Meien und im Interesse der hier weilenden Gäste zu verwenden. 
 
 
Artikel 10 Unterlagen 
 
Jedem Logisgeber wird unentgeltlich eine Verordnung über die Abgabe von 
Kurtaxen abgegeben.  
 
 
Artikel 11 Strafbestimmung 
 
1Widerhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung können mit einer 
Busse im doppelten Betrag der vorenthaltenen Abgaben, jedoch bis höchstens Fr. 
3'000 bestraft werden. 
 
2Der Gemeinderat verfügt die Strafe. Im weitern richtet sich das Verfahren nach den 
Bestimmungen der ordentlichen Strafrechtspflege. 



Einwohnergemeinde Wassen – Kurtaxenverordnung   S. 4 von 4 

Artikel 12 Beschwerdeverfahren  
 
1Einsprache- und Beschwerdeentscheide des Gemeinderats können innert 20 
Tagen seit ihrer Eröffnung beim Regierungsrat mit Verwaltungsbeschwerde 
angefochten werden. 
 
2Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen über die Verwaltungsrechts-
pflege (RB 2.2345). 
 
 
Artikel 13 Aufhebung bisherigen Rechts 
 
Die Kurtaxen-Verordnung vom 16. Juli 1979 wird aufgehoben. 
 
 
Artikel 14 Inkrafttreten  
 
1Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 
 
2Beschlossen von der Einwohnergemeindeversammlung Wassen am 12. Dezember 
2008 und Änderung Art. 12 am 12. März 2010. 
 
 
 
  Namens der Einwohnergemeindeversammlung 
  Der Gemeindepräsident:  Der Gemeindeschreiber: 

 

 

  Marco Calcagni-Gartenmann  Iwan Stampfli-Püntener 
 


